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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.02.1967

Norm

AußStrG §14 Abs2 B1

JGG 1961 §6

Rechtssatz

Der nach § 6 JGG 1961 ergangene Beschluß über die Verp5ichtung der Angehörigen des Zöglings zum Ersatz der mit

der Einweisung in die Bundesanstalt für Erziehungsbedürftige verbundenen Kosten ist nicht ein nach § 14 Abs 2

AußStrG unanfechtbarer Beschluß.
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